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sollte die Aufgabe dieser Schulinspektoren werden? Etwa bloß den Schulen
nachzureiten (oder gar zu laufen?) um jede etwa des Jahres 3 Stunden lang
anzusehen und da dem Lehrer zu sagen, wie viel an der Uhr sei? Wer hätte
dann die eigentlichen „Geschäfte" zu besorgen Wer die Lehrerprüfungen -c. :c.
Wenn den Schulinspektoren dieß Alles ausfallen soll, dann Glük auf Base l-
land und Murtenbiet werden auch von dem schleppenden Geschäftsgänge

reden können, der das nothwendige Ergebniß einer solchen Zentrali-
sazion ist. Was wollen wir denn? Wir wollen das: 1) daß allerdings Einheit
vermittelt werde durch das Institut des Schulinspektorats,- 2) daß aber die
Ortsschulen Lokalvermittlern unterstellt werden, nenne man sie nun wie
man will, Schulkommissäre oder Examinatoren. Ich schlage daher vor,
das Institut der Schulkommissäre oder Aehnliches beizubehalten, als
Spezialbehörde, wie bisher; aber als Adjudant en des Erziehungsdirektors etwa
zwei Inspektoren aufzustellen, welche die Vollziehung der Anordnungen zu
überwachen, der Erziehungsdirekzion Berichte zu erstatten'und die nöthige Gleichheit

zu vermitteln haben, also Männer, die zum Theil zwischen dem Erziehungs-
direkior und den Schulkommissarien, so wie den Schulkommissionen stehen, eine

zweitoberste Instanz.
„2) K. IS will die Ortsgeistlichen zu einer ihrer Stellung angemessenen

Aufsicht über die Schulen ihrer Gemeinde verpflichten. Gut gemeint aber
nicht rathsam. Ueberlasse man die Beiziehung der Geistlichen den Gemeinden.
Das ist in aller Hinsicht be>wr. — Die Geistlichen haben sonst noch genug „von
Amtsweqen" zu thun. Ist der Geistliche ein Schulfreund und Schulmann, so
wird er schon seine Stelle finden. Sollte er dessenungeachtet nicht gewählt werden.
so käme das aus irgend einem Mißverhältnis, um welches willen er besser von
der Schule fern bleibt. Wir wünschen also im Interesse der Geistlichen
diesen Paragrafweg.

„3) Z. 17: „Die Obliegenheiten der Schulbehörden wird der Regierungsrath
bestimmen." Und wenn sie einmal bestimmt sind, soll's dann immer noch

ein futurum sein? Darum schreibt: hat zu bestimmen.
„4) Z. 20: „Die Eltern sind verpflichtet, ihren Kindern den Unterricht zu

Theil werden zu lassen, der in einer Primarschule zu erlangen ist." Also zu
mehrerm ist Niemand verpflichtet? nur weniger darf Niemand thun! Darum
schreibe man: als Minimum.

„5) Z. 21: „Wer seine Kinder nicht in einer öffentlichen Schule u. dgl.
unterrichten lassen will, hat sein Vorhaben der Primarschulkommission :c.
anzuzeigen u. s. s." Den ganzen Paragraf halte ich für unpraktisch. Da kann
viel durchschlüpfen. Be»er in aller Hinsicht schiene mir zu verordnen: dasz
alle Kinder^ welche nicht eine öffentliche oder eine vom Staate
anerkennte Schule besuchen, sondern privatim unterrichtet werden,

die jährlichen öffentlichen Examen dcr Ortsschule zu bestehen

haben, um sich auszuweisen :c. Das wäre eine wahrhaft
republikanische Anordnung. Da müßten z. B. die Herrensöhnchen und Herren-
töchterchen unserer „Vornehmen", die es unter ihrer Würde halten, mit dem
„gemeinen Volk" in Verkehr zu treten, wenigstens Ein Mal im Jahr sich neben
die „gemeinen Kinder" auf die Schulbank sezen!

„5) Z. 22 sagt: „Die Ertheilung von Privatunterricht :c. ist nur mit
Bewilligung der Erziehungsdirekzion erlaubt. Bedarf ohne Zweifel der nähern
Bestimmung „in den Fächern der Volksschule", damit es nicht, wie einst geschah
einem Schulinspektor einfalle, auch Tanzmeister, Reitmeister, Fechtmeister,

Klavierlehrerinnen ins Examen zu nehmen! und zu attestiren!"
(Fortsezung folgt.)

Luzern. Dcr Erziehungsrath des Kantons Luzern bat unterm 20. Dez.
v. I. an sämmtliche Schulkommissionen nachstehendes Zirkular erlassen, das wir,
weil es sicher in den Stand des dortigen Schulwesens bliken läßt, hier vollständig

veröffentlichen:
„Hochgeehrte Herren Die Mittheilimgen, welche uns von dem Hrn.

Kantonalschulinspektor über den Instand des Volksschulwesens des lezten Jahres
gemacht worden, veranlassen uns, Ihnen nachfolgende Bemerkungen zu eröffnen.



- 55 -
Es gibt noch immer Lehrer, welche sich nicht an die für die Gemeindeschule

vorgeschriebene Klasseneinrichtung hallen und die Abtheilungen ihrer Schule un-
nöthigerweise vermehren. Wir haben in unserm Kreisschreiben vom 1. Juni
1854 ein solches Verfahren mit Beziehung auf die Sommerschule als ganz
unzulässig bezeichnet! es darf aber noch weniger in einer Winterschule stattfinden,
wo die Schülerzahl gewöhnlich größer und w der zweiten Klasse ohnedieß schon
3 Abtheilungen vorhanden sind. Wir müssen Sie daher ersuchen, dießsalls die
Bestimmungen der Vollziehungsverordnung (ZK. 98 und 99) strenge aufrecht zu ^

erhalten und die Lehrer anzuweisen, diejenigen Winke zu befolgen, welche
hinsichtlich der Führung einer mehrtheiligen oder dopvelklassigen Schule in der zum
Lehrplane erschienenen Beleuchtung (il. Abschnitt) gegeben sind. Die Lehrer sollen
es sich zur Aufgabe machen, darüber nachzudenken und zu berathen, wie der
Massenunterricht in der Schule am erfolgreichsten ertheilt werden könne;
je deutlicher ste die mit demselben verbundenen Schwierigkeiten erkennen desto
sicherer werden sie die Mittel und Wege finden, leztere zu überwinden. Mit
Rüksicht hierauf haben wir den Kreiskonferenzen für das folgende Jahr die Aufgabe

zu bearbeiten gegeben, welche in der von heute datàri Erkanntniß enthalten

ist, die wir Ihnen 'angeschlossen zu Händen der Konferenz ihres Schulkreises
übermitteln. Bei dieser Gelegenheit drüken wir den Wunsch aus, Sie möchten
dem Vorstande der Leztern empfehlen, bei der auch fürderhin fortzusezenden
„Besprechung der Lehrmittel" nach der von unserer Volksschuldirekzion
untern 3l. März 1853 ertheilten Anweisung zu verfahren und die Lehrerschaft
im Besondern auf Beachtung derjenigen Räthe aufmerksam zu machen, welche zum
BeHufe eincr praktischem Gestaltung der Vereinsthätigkeit in den Generalberichten

über die Konferenzen der Jahr 1853 und 1854 niedergelegt sind.
Unterm 17. November 1853 stellten wir an die Tit. Pfarrgeistlichkeit des

Kantons das Ansuchen, es möchte die Zeit des werktäglichen Gottesdienstes so
angesezt werden, daß die Schulkinder, welche denselben besuchen nicht zu sehr
in der Benuzung der Schule verkürzt werden. Bei der ohnehin beschränkten
Schulzeit des Winterhalbjahres läßt sich auch beim besten Willen nichts Erklek-
liches leisten, wenn die durch den Lehrplan eingeführte Tagesordnung nicht
gehandhabt werden kann. Wir haben auch sonst Gründe genug, darauf zu dringen, daß
die erlassenen Vorschriften über unser Schulwesen in allen Theilen wirklich zur
Ausführung kommen und geben Ihnen Tit. nun hiemit die bestimmte Weisung,
mit Nachdrük dafür zu sorgen, daß die Schulen Ihres Kreises täglich
um 8 Uhr den Anfang nehmen, sowie daß die Lehrer die vorgeschriebenen
Stunden des vor- und nachmittägigen Unterrichtes genau und laut Lekzions-
plan innehalten.

Wo ein Schulgottesdienst eingeführt ist, und an den Sonn- und Feiertagen
haben die Lehrer die Schüler in der Kirche zu beaufsichtigen und sie zu einem
anständigen und auferbaulichen Betragen anzuhalten. Wir wünschen daß dießsalls

unser Zirkular vom 1. Dezember 1853 sämmtlichen Lehrern ihres Kreises
neuerdings in Erinnerung gebracht werde.

Des Fernern empfehlen wir ihrer besondern Beachtung die Abhaltung der
W i e d e r h o l u n g s s ch u l e. Da die Hindemisse, die deren erfolgreichen
Wirksamkeit im Wege stehen, wol nicht so bald durch eine eingreifende Organisazion
beseitigt werden können, so ist es unsere Pflicht, darauf zu achten, daß das
Wenige, was gemäß der gegenwärtigen Einrichtung zu erreichen möglich ist, auch
wirklich erreicht werde. Allvorderst ist ein regelmäßiger Besuch der Schule
durch strenge Kontrole, Aufsicht und Mahnung zu erzielen: sodann soll der Lehrer

den Unterricht zwekmäßig ertheilen nach Vorschrift des bestehenden Lehrplanes
vom 25. Jänner 1845, anregend, praktisch, mit Anwendung auf das Leben:

dabei darf hin und wieder ein Besuch des betreffenden Inspektors zur Ueberwa-
chung und Ermunterung nicht fehlen, und endlich dürfte es wesentlich im Interesse
der Schule sein, wenn am Ende des Winterschulkurses eine kurze aber ernstliche
Prüfung mit den Wiederholungsschülern abgehalten würde. Wir ersuchen Sie,
diesen Punkten Ihre besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Aus dcn Berichten des Herrn Kantonalschulinspektors entnehmen wir im
Weitern, daß die Vorschriften der Vollziehungsverordnung HZ. 142—147, betref-
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fend die Beförderung der Schüler von einer Klasse in die andere und die Ent-
laMng derselben aus den Gemeindeschulen, nicht überall befolgt werden. Wir
müssen im Interesse des Schulwesens ernstlich verlangen, daß die Tit. Schulkommissionen

und Inspektoren die benannten Vorschriften mit möglichster Genauigkeit

in Anwendung bringen, indem hiedurch nicht wenig die so nothwendige
Ordnung innert der Schule erleichtert und die Erreichung des Schulzwekes gefördert
wird.

Im Besondern möchten wir Sie noch ersuchen, nach Kräften dafür zu sorgen,
daß in jeder Schule die allfällig noch mangelnden allgemeinen Lehrmittel
(Vollziehungsverordnunq Z. 148) von Gemeindewegen angeschafft werden, so wie
auch, daß die ärmern Kinder alle in den Besiz der besondèrn Lehrmittel kommen.

Endlich haben wir Ihnen von einem Berichte der Sanitätskommission Kenntniß

zu geben, laut welchem sehr häufig noch nicht geimpfte Kinder die Schule
besuchen' und auf diese Weise zur Weiter'verbreitung der natürlichen Blattern Anlaß

geben. Um nun nach dem Wunsche der genannten Behörde der Bestimmung
des §. III des Gesundheitspolizeigesezes größern Nachdruk zu geben und die
Schuzpokenimpfung mehr zur Geltung zu bringen, laden wir Sie ein,
sämmtlichen Lehrern anzubefehlen, daß sie jeweilen beim Beginne der Sommerschule

stch überzeug« sollen, oh die in die Schule eintretenden Kinder geimpft
worden seien. Das HZerzeichniß der nicht Geimpften wollen Sie dem betreffenden
Jmpsarzte behändigen.

Schließlich sprechen wir die Erwartung aus, daß Sie mit allem Ernste auf
einen fleißigen Schulbesuch dringen und den Versäumniiien mit strikter
Vollziehung der gesezlichen Vorschriften begegnen werden. Der reichere Segen,
in welchem der Himmel dieses Jahr die Früchte der Erde hat gedeihen lassen,
berechtigt uns zu der Hoffniîng, daß Ihnen dke Handhabung des Schulbesuches
weniger schwierig fallen werde, als es in den leztvergangenen Jahren der Fall war.

Empfangen Sie bei diesem Anlasse die erneute Versicherung unsrer Hochachtung.
Folgen die Unterschriften.

Preisrärhfel-Lösung.

I
Schul und Leben sind verbunden,
cchristus kämpft den schönen Bund,
Hat die Kleinen aufgefunden,
vns gethan die Liebe kund.
Lehrer! Euer Blatt belebe
Lrudertreue, offner Sinn,
I-ehrer! Jeder von Euch strebe

àf zum Ideale hin!
Iren in ehrlichem Bestreben
rret! o Schulblatt sest ins Leben!

Schulinspektor E. in K.

Der verantwortliche Redaktor und Verleger: I. I. Vogt in Diesbach bei Thnn.

Dl» k/11tft>N Nprls^lINi- Wegmüllers Handschreibvörschriften, so-
ìmìf ru vrl MliM. wie die Wandtafeln, sämmtlich gut erhalten.

Frankirte Anträge besorgt I. I. Christen in Thun.

Ernennungen.
1) Herr I. Rentsch, bisher zu Ried, als Oberlehrer nach Köniz.
2) Jungfer M. Schupbach, kürzlich zu Badhaus, nach Diesbach b. Thun.
3) Frau M. Marth a ler, an die Unterschule zu Jens,

Druk von I. I. Christen in Thun.
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